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theoretische Ausbildung junger Kaufleute, Gewerbetreibender und Handwerker anstrebeih.
<§ 48).

II. Religionsunterricht. (§ 45).

1. Die Lehrer ertheilen den Religionsunterricht in der Schule während der ersten gechi

Schuljahre.
2. Mit dem 7. Schuljahr beginnt der konfessionelle Religionsunterricht. Der Erziehungs¬

rath wird, sich mit den Behörden der Landeskirche darüber verständigen, wie im
Schulpensum auf den kirchlichen Religionsunterricht und den Konfirmations-Unterricht
Rücksicht zu nehmen ist.

3. Der ErziehuDgsrath kann in einer Klasse des obern Gymnasiums und der ob^rn Real¬
schule Unterricht in Religionslehre anordnen.

4. Der Religionsunterricht ist nicht obligatorisch. (Vergi. Art. 49 der B.-V.].

III. Allgemeine Bestimmungen. (§ 49ff).
1. Schtdpßichtiglceit: Sie dauert acht Jahre für jedes bildungsfähige Kind.
2. Beginn nnd Ende. Schuleintritt: Kinder, welche vor dem 1. Mai das sechste Altersjahr

zurücklegen; Schulaustritt: Kinder, welche vor dem 1. Mai das 14. Altersjahr
zurücklegen.

^Kinder, die nach Beginn des schulpflichtigen Alters in die Schule eintreten.
sollen in der Kegel in keine höhere Klasse als die ihrer Altersstufe entsprechende
zugelassen werden." {§ 51).

3. Allgemeine Verpflichtung am Unterricht in allen Fächern (§53). Ueber Dispensationen
erlässt der Erziehungsrath die nöthigen Vorschriften.

4. Ausweisung von schulpflichtigen Kindern und deren Verweisung in eine Besserungs¬
anstalt. (§ 54).

¦">. Beginn des Schuljahres in der zweiten Hälfte des April. Der Erziehungsrath setzt
den Tag alljährlich fest. (§ 55).

6. Oeffentliches Examen alljährlich an jeder Schule, (g 59).
7. Errichtung von Arbeits- und Strafklassen für langsame und trage Schüler. i§ 60).
s. Ferienzeit: Acht Wochen für die untern nnd mittlem Schulen, zehn "Wochen für die

höhern Schulen. (§ 61). Der gleiche § 61 führt die freiwilligen Ferienklassen (an
den Sekundärschulen), wie bisher, weiter.

9. Der Unterricht ist an allen öffentlichen Schulen unentgeltlich. Für Fortbildungskurse
kann der Regierungsrath auf den Antrag des Erziehun<r«rathes angemessene Beiträge
der Schüler festsetzen. (§ 65).

10. ì'eber den Stipendienfond ('§ 66): Zunächst sollen tüchtige Schüler höherer Lehr¬
anstalten unterstützt werden, dann solche tüchtige Knabenmittelschüler, welche nicht
im schulpflichtigen Alter stehen (also wahrscheinlich die Fortbildungsschüler. Refer.):
endlich können an die Mittelschulen Beiträge für unentgeltliche Abgabe von Lehrmitteln,
für Schülerbibliotheken und andere Schulzwecke verabreicht werden.

IV. Schulbehörden. (§§67—75).
1. Die oberste Schulbehörde ist der Erziehungsrath, früher Erziehungs - Kollegium

genannt, Vorsitzender ist der Chef des Erziehungs-Departements. Die Obliegenheiten
sind die bekannten, in andern kantonalen Schulgesetzen aufgezählten.

2. Unter dem Erziehungsrathe stehen die Schul-Kommi^sionen resp. Inspektionen, sechs

an der Zahl. Die lnspektion der Primarschule besteht aus sieben, diejenigen der

andern Anstalten aus fünf Mitgliedern; sie werden vom Regierungsrathe nach seinem

Amtsantritt auf die Dauer von drei Jahren gewählt. Die Privatschulen stehen ebenfalls

unter der Aufsicht der Inspektionen resp. Schul-Kommissionen.
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3. Die Rektoren und Inspektoren besorgen das Sekretariat: sie wohnen, soweit nicht ihre
persönlichen Verhältnisse zur Berathang kommen, den Sitzungen ihrer Inspektion mit
berathender Stimme bei. Auf dem Lande wohnt den Sitzungen ein von der Orts-Schul-
Kommission bezeichneter Lehrer bei und in bestimmten Fällen der Sehul-Inspektor
resp. Rektor, natürlich mit berathender Stimme.

§ 73 ordnet in der gewöhnlichen "Weise die Obliegenheiten dieser Unterbehörden.
§ 74 ordnet, vie bis anhin, Lekrer-Konferenzen an: diese sind befugt, bei ihren

Aufsichtsbehörden in Angelegenheiten, welche ihre Schulen betreffen. Anträge zu stellen.

V. Lehrerverhältnisse. (§§ 76—103).
1. Die Unterbehörden haben das Vorschlags-, der Erziehungsrath hat das Wahlrecht der

Rektoren. Konrektoren, Inspektoren, Lehrer und Lehrerinnen.
2. Anstellungszeit. Lehrer und Lehrerinnen werden auf unbestimmte Zeit angestellt, die

übrigen Schulbeamten auf sechs Jahre.
3. Entlassung urta Pensionirung : Wie in andern Kantonen.
4. Stundenzahl der Lehrer. Der Lehrer an Mittelschulen ist zu 24 Stunden verpflichtet,

mit seiner Zustimmung kann die Zahl auf 32 vermehrt werden. Die Stundenzahl der
Lehrer an höhern Schulen wird durch die Behörden festgesetzt.

5. Der Erziehungsrath erlässt die nöthigen Amts-Ordnungen.
6. Fortbildungskurse für Lehrer und Lehrerinnen. <§ 841.

7. Die bisherigen Vikariatskassen werden aufrecht erhalten. t§ 85).
S. Besoldungsverhältnisse der Lehrer.

a) an der Primarschule. Für die wöchentliche Lehrstunde im Jahr: Lehrer in
der Stadt 90 — 120 Fr., Lehrerinnen 40—55 Fr., Lehrer auf dem Lande 60—90 Fr.,
Lehrerinnen 30—40 Fr. (Für Ertheilung von wissenschaftlichem Unterricht
tritt bei Lehrerinnen eine Erhöhung ein).

bl An den vier Mittelschulen: Lehrer in der Stadt 100—140 Fr. (und bei
besonderen Leistungen 160 Fr.). Lehrerinnen 40—60 Fr., Lehrer auf dem
Lande 90—130 Fr. und Lehrerinnen 40—60 Fr.

c) An den drei höhern Lehranstalten: Lehrer 130—250 Fr., Lehrerinnen vergi,
lit. a.

t). Die Amts- resp. Lehrerwohnung in der Stadt wird auf 500 Fr. berechnet und vom
Gehalt abgezogen.

10. Alterszulagen. Bei 24 Woehenstuuden und zehnjähriger Dienstzeit der Lehrer 400 Fr., bei
15 Dienstjahren und darüber 500 Fr. ; bei 20—23 Wochenstunden 2/3 der obigen Summe,
bei 12—19: ' 2, unter zwölf Stunden tritt keine Alterszulage ein. Die Alterszulagen der
Lehrerinnen sind in § 94 normirt, bei 22 Stunden 250 Fr. nach zehn Dienstjahren,
nach 15 Dienstjahren 350 Fr., bei einer geringeren Stundenzahl ist folgende Skala:
15—21 Stunden 2 3, 10—14 Stunden ' 2, unter zehn Stunden gibt's keine Alterszulage.

Die Lehrerthiitiglceit in andern Kantonen kann der Erziehungsrath bei der
Alterszulage und Pensionirung entsprechend anrechnen. (S 96). Aeltere Lehrer können,
wie bisher, entlastet werden bei dem Fortgenuss des bisherigen Gehaltes, einschliesslich
der Alterszulage. (§ 97).

11. Besoldungsverhältnisse der Schulvorsteher. (§ 98—100).
Die Rektoren beziehen je 6000 Fr. Gehalt, davon geht ab der Zins für Rektoratswohnung

von 1200 Fr., und wenn Feuerung dabei ist, werden 1500 Fr. abgezählt.
Die Primarschulinspektoren beziehen 6000 Fr.

12. Entlassung eines Lehrers cor zehn Dienstjahreii: In diesem Fall wird eine Aversal-
summe verabreicht, welche nicht weniger als die Hälfte der letzten Jahresbesoldang
und nicht mehr als eine ganze Jahresbesoldung betragen soll.
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